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Merkblatt Plagiate 
 
1. Zweck 
Plagiate verstoßen gegen die grundlegenden Regeln wissenschaftlichen Arbeitens und sind 
unzulässig. Die Andrássy Universität Budapest trifft sowohl Maßnahmen zur Prävention als 
auch zur Durchsetzung des Plagiatsverbots. 
 
 
2. Definition 
Wissenschaftliches Arbeiten erfordert die Auseinandersetzung mit fremden Ideen. Es ist ein 
Gebot der wissenschaftlichen Redlichkeit, diese Einflüsse auf die eigene Arbeit transparent 
und explizit kenntlich zu machen. Diese Pflicht entfällt nur für so genanntes 
„Handbuchwissen“, d.h. Grundlagenwissen, dessen Kenntnis im jeweiligen 
Wissenschaftszweig vorausgesetzt werden kann.  
 
Plagiate sind gänzliche oder teilweise Übernahmen von fremden Werken, ohne die Angabe 
der Quelle und des Urhebers oder der Urheberin. 
 
Folgende Handlungen stellen ein Plagiat dar: 
 

1. Einreichung einer fremden oder von Teilen einer fremden Arbeit unter eigenem 
Namen. 

 
2. Mehrmalige Einreichung einer eigenen Arbeit oder von Teilen derselben Arbeit in 

verschiedenen Prüfungen oder Seminaren. 
 

3. Übersetzung von fremdsprachigen Texten oder Textteilen ohne Angabe von Quelle 
und Verfasser unter Erweckung des Eindrucks, es handle sich um eine eigenständige 
Leistung. 

 
4. Übernahme von fremden Textteilen, ohne Quelle und Verfasser durch Zitierung („...“) 

kenntlich zu machen. Dazu gehört namentlich auch die Verwendung von Texten oder 
Texteilen aus dem Internet ohne datierte Internetadresse sowie ohne Angabe von 
Quelle und Verfasser. 

 
5. Übernahme von fremden Textteilen, welche durch leichte Textanpassungen und 

Umstellungen verändert werden (Paraphrasierung), ohne Kenntlichmachung von 
Quelle und Verfasser. 
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6. Übernahme und allenfalls Paraphrasierung von fremden Textteilen, die zwar im 

Literaturverzeichnis aufgeführt werden, aber nicht im Text selbst als Zitat oder 
Paraphrase gekennzeichnet sind. 

 
 
3. Prävention 
Bei der Einschreibung verpflichten sich die Studierenden in einer verbindlichen Erklärung 
(vgl. Anhang 1), während des Studiums ausschließlich eigenständig verfasste Texte 
einzureichen und die Regelungen in Bezug auf Plagiate zu beachten. 
 
Die Dozierenden weisen im Unterricht auf die Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens hin. 
Die Maßnahmen gegen Plagiate werden seitens der Universität klar kommuniziert. 
 
Die Studentenschaft unterstützt die Maßnahmen gegen Plagiate. 
 
Seminar-, Master- und Doktorarbeiten enthalten eine Erklärung, in der der Verfasser oder die 
Verfasserin erklärt, die Arbeit eigenständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 
Quellen benutzt zu haben (vgl. Anhang 2). 
 
 
4. Maßnahmen 
Plagiate werden dem zuständigen Dekan oder der zuständigen Dekanin gemeldet. 
 
Plagiate sind ein Verstoß gegen das Urheberrecht und gelten als schuldhafte und 
schwerwiegende Pflichtverletzungen gemäß § 70 Ftv., für welche die Studierenden 
disziplinarisch verantwortlich sind. Die Einzelheiten werden in § 7 Absatz 9 der Studien- und 
Prüfungsordnung geregelt. 
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5. Inkrafttreten 
Dieses Merkblatt wurde vom Senat der Andrássy Universität Budapest am 11. November 
2010 verabschiedet. Es tritt mit seiner Verabschiedung in Kraft. 
 
 
Anhang 1 
Hiermit versichere ich durch meine eigene Unterschrift, dass ich die Regelungen der 
Andrássy Universität Budapest in Bezug auf Plagiate kenne, meine wissenschaftlichen 
Arbeiten an der Andrássy Universität Budapest selbständig und ohne fremde Hilfe anfertigen 
werde, dieselbe Arbeit nicht an mehreren Veranstaltungen wiederverwenden werde und alle 
Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, als 
solche kenntlich machen werde. Die Versicherung bezieht sich auch auf Zeichnungen, 
Skizzen, bildliche Darstellungen, Statistiken und dergleichen. 
 
 
 
Anhang 2 
Hiermit versichere ich durch meine eigene Unterschrift, dass ich die vorstehende Arbeit 
selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe, diese früher weder als ganzes noch in 
Teilen an einer anderen Prüfungsstelle eingereicht habe und alle Textstellen, die wörtlich oder 
annähernd wörtlich aus fremden Veröffentlichungen entnommen sind, als solche kenntlich 
gemacht habe. Die Versicherung bezieht sich auch auf in der Arbeit verwendete Zeichnungen, 
Skizzen, bildliche Darstellungen, Statistiken und dergleichen. 
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Erklärung 
 
Name/Matrikelnummer:           
 
 
Hiermit versichere ich durch meine eigene Unterschrift, dass ich die Regelungen der 
Andrássy Universität Budapest in Bezug auf Plagiate kenne, meine wissenschaftlichen 
Arbeiten an der Andrássy Universität Budapest selbständig und ohne fremde Hilfe anfertigen 
werde, dieselbe Arbeit nicht an mehreren Veranstaltungen wiederverwenden werde und alle 
Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, als 
solche kenntlich machen werde. Die Versicherung bezieht sich auch auf Zeichnungen, 
Skizzen, bildliche Darstellungen, Statistiken und dergleichen. 
 
 
Datum:      Unterschrift:       
 


